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Fall 9  

 

Felix Uhlmann  

27./28. April 2026 

 

Sachverhalt 

Im Bergkanton X. hat das Kantonsparlament mit Beschluss vom 11. März 2021 eine Änderung 

des kantonalen Energiegesetzes (EnG) beschlossen. Der Text der Änderungen wurde am 

16. März 2021 im Amtsblatt mit dem Hinweis abgedruckt, dass innert 90 Tagen dagegen das 

Referendum ergriffen werden könne. Der Regierungsrat stellte mit Beschluss vom 17. Juni 

2021 fest, dass gegen die Änderung des Energiegesetzes kein Referendum ergriffen worden 

ist, was im Amtsblatt vom 18. Juni 2021 publiziert worden ist. Im Amtsblatt vom 24. Juni 2021 

werden die Gesetzesänderungen abgedruckt und vom Regierungsrat mit sofortiger Wirkung in 

Kraft gesetzt. Die neuen Bestimmungen lauten:  

 

 

 

Die Restaurant zur Sonne AG betreibt seit mehreren Jahren ein Berggasthaus. Aufgrund der 

Covid-19-Pandemie ist der Umsatz 2020 und 2021 stark zurückgegangen. Die neue Regelung 

würde den Betrieb weiter erschweren. Die Heizstrahler auf der Terrasse wurden seit drei Jahren 

ausschliesslich mit Solarenergie vom Dach des Berggasthauses betrieben. Aus diesen Gründen 

hat die Restaurant zur Sonne AG am 25. Juni 2021 ein Gesuch um eine Bewilligung nach § 26b 

EnG eingereicht. 

 

Die Volkswirtschaftsdirektion hat das Gesuch umgehend abgelehnt, was der Restaurant zur 

Sonne AG mit Verfügung vom 29. Juni 2021 (Eingang bei der Restaurant zur Sonne AG: 

30. Juni 2021) eröffnet worden ist. Die Volkswirtschaftsdirektion begründet ihre Verfügung 

da-mit, dass Heizstrahler im Sommer ohnehin nicht notwendig seien und dass die umweltpoliti-

schen Anliegen die Interessen der Restaurant zur Sonne AG überwiegen würden. Das Gesetz 

sehe überdies ausdrücklich vor, dass Bewilligungen nur ausnahmsweise erteilt werden sollten. 

In der Verfügung teilt die Volkswirtschaftsdirektion der Restaurant zur Sonne AG auch mit, 

dass der Betrieb der Heizstrahler gemäss den neuen gesetzlichen Bestimmungen ab sofort ver-

boten sei. 
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Fragen 

1. Kann die Restaurant zur Sonne AG gegen die Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion 

vom 29. Juni 2021 eine Beschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht erheben? 

 

2. Angenommen, eine Beschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht sei möglich: 

Was sind aus Ihrer Sicht die aussichtsreichsten Vorbringen der Restaurants zur Sonne 

AG und wie beurteilen Sie diese?  

 

3. Angenommen, eine Beschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht sei möglich: 

Könnte die Restaurant zur Sonne AG auch versuchen, nur eine befristete Bewilligung 

zu erhalten und wenn ja, welche zusätzlichen Argumente zu Frage 2 erscheinen dies-

bezüglich als aussichtsreich und wie beurteilen Sie diese?  

 

4. Angenommen, eine Beschwerde an das kantonale Verwaltungsgericht sei möglich: 

Kann vor Verwaltungsgericht beantragt werden, dass für die Dauer des Verfahrens vor 

Verwaltungsgericht die Heizstrahler weiter betrieben werden dürfen? Wie wäre ein sol-

ches Begehren durch das Verwaltungsgericht zu beurteilen?  

 

5. Kann das Restaurant zur Sonne AG auch direkt gegen die Bestimmungen von §§ 26a–

c EnG ein Rechtsmittel ergreifen?  

 

6. Angenommen, die Restaurant zur Sonne AG kann ein Rechtsmittel direkt gegen die 

Bestimmungen von §§ 26a–c EnG ergreifen: Sollte dabei die Aufhebung des ganzen 

Gesetzes, aller neuen Bestimmungen oder nur eines Teils der neuen Bestimmungen 

verlangt werden?  

 

7. Im Energiegesetz bestehen keine Bestimmungen zur Durchsetzung des Verbots von 

Heizstrahlern. Angenommen, alle Verfahren betreffend die neuen Bestimmungen und 

die gestützt darauf erlassenen Verfügungen sind rechtskräftig zu Gunsten der kanto-

nalen Behörden abgeschlossen, so dass die Bestimmungen uneingeschränkt anwend-

bar sind: Könnte die Volkswirtschaftsdirektion das Verbot durchsetzen, und wenn ja 

wie?  

 

Rechtsgrundlagen 

- BV, BGG, VwVG 

- Kantonales Energiegesetz (EnG) gemäss Sachverhalt 

- Auszug aus dem kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetz vom 17. März 2012 

(VRPG) auf der nächsten Seite  
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